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Sachverhalt und Antrãge 

Auf die unter Inanspruchnahme der Priorität einer 

Anmeldung in Deutschland voin 30. April 1982 am 

28. April 1983 eingereichte europãische Patentanmeldung 

83 104 183.5 ist das europäische Patent Nr. 0 093 414 

erteilt wOrde DrHiñwèis auf die Erteilung ist am 

23. September 1987 bekanntgemacht worden. 

Gegen die Erteilung hat die Firma 

AEG Aktiengesellschaft, Berlin und Frankfurt am Main (DE) 

) 	Einspruch eingelegt. 

Nach Prüfung der Einspruchsgründe hat die Einspruchs-

abteilung das Patent mit Entscheidung vom 22. Juni 1989 

widerrufen. Zur Begründung ihrer Entscheidung hat sie 

dargelegt, daB dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 die 

erfinderische Tätigkeit gegenüber dem durch die folgenden 

Vorveróffentlichungen gegebenen Stand der Technik fehie: 

Di: US-A-3 082 307 

D2: GB-A-i 026 054. 

Im übrigen kónne auch in den Merkivalen der rückbezogenen 

Ansprüche 2 bis 5 nichts gesehen werden, was über das 

übiiche fachmännische Handein hinausginge. 

Gegen diese Entscheidung richtet sich die am 

8. August 1989 unter gleichzeitiger Entrichtung der 

Beschwerdegebuhr eingegangene Beschwerde der Patent-

inhaberin. 
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Eine schriftliche Begründung der Beschwerde folgte am 
11. Oktober 1989 unter Vorlage zweier neuer unabhãngiger 
Patentansprüche als Ersatz für alle bisherigen Ansprüche 
und angepaBter Beschreibungsteile sowie neuer 
Zeichnungen. 

Dabei hat die Beschwerdefuhrerin neben den der 
Entscheidung der Einspruchsabteilung zugrundel iegenden 
Dokumenten Dl und D2 auch noch die folgenden Entgegen-
haltungen in ihre Betrachtungen miteinbezogen: 

die bereits in der Streit-Patentschrift gewürdigten 
Dokumente 

US-A-3 231 704 und 

DE-A-2 158 037, 

sowie eine im Verfahren vor der Einspruchsabteilung von 
der Beschwerdegegnerin genannte offenkundige Vorbenutzung 
von Vakuuinschaltröhren geinãB 

Farbprospekt "Vacuum interrupters", Seiten 1, 4, 5, 
10, 12 vom August 1981 von AEG-Telefunken, in 
Verbindung mit einer AEG-Telefunken-Werkzeichnung 
Nr. 371.229461.EZ "Ubergangsring" voin 30.07.79. 

IV. 	In einer an 9. Februar 1990 eingegangenen Erwiderung hat 
die Beschwerdegegnerin ihren Einwand mangeinder 
erfinderischer Tãtigkeit aufrechterhalten unter Hinweis 
auf den durch die Dokumente D2 bis D5 sowie auf em 
weiteres, auf dem Titelblatt der Streit-Patentschrift 
genanntes Dokument 

US-A-3 355 564. 
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Eine von beiden Parteien beantragte mündliche Verhandlung 
wurde am 17. Dezeinber 1990 durchgefuhrt. 

Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragte, die 
angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent in 
geàndertem Uinfang gemàB den mit.der Beschwerdebegründung 
vorgenommendn Adéüén aüftueaIte. 

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte die 
Zurückweisung der Beschwerde der Patentinhaberin. 

Der unabhãngige Anspruch 1 lautet: 

11 1. Vakuumschaltröhre mit einem festen sowie einem axial 
beweglichen Kontakt und mit einem Keramikrohr als Teil 
eines Gehäuses, 

wobei der bewegliche Kontakt über einen Faltenbaig mit deiu 
Gehäuse vakuuindicht verbunden 1st und der feste Kontakt 
von einem Stehbolzen getragen und dieser Stehbolzen über 
einen Gehäusering und ein bei unterschiedlicher Wärine-
ausdehnung der benachbarten Teile elastisch verformbares 
Zwischenstück mechanisch und vakuumdicht mit dein Keramik-
rohr verbunden ist, wobei weiterhin das Zwischenstück 

- den Stehbolzen konzentrisch umgibt 

- und über das Keramikrohr das gesamte Gehäuse der 
Vakuuinschaltröhre tragt 

- und im Anschlu8 an einen ersten zylinderwandfärmigen 
Bereich - der mit dem Gehäusering vakuuindicht 
verschweiBt ist - einen in axialer Richtung elastisch 
leicht verforinbaren ringfôrTnigen Bereich aufweist, an 
den sich ein zweiter zylinderwandfârmiger Bereich 
anschl ieSt, 
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- und wobei die Form und der E].astizitàtsunodul des 

Zwischenstückes so gewáhlt sind, daB bei den beim 

Schai.tvorgang auftretenden Lãngs- und Biegeschwingungen 

des Geháuses nur der ringfôrmige Bereich des Zwischen-

stücks verformt wird, wãhrend die ubrigen Bereiche des 

Zwischenstückes gegenuber diesen Schwingungen steif 

sind, 

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t 

daB sich an den zweiten zylinderwandförmigen Bereich (2) 

des Zwischenstückes (8) ein mit dciii Keramikrohr (7) 
stirriseitig hart verlãteter Lôtflansch (1) ansch].ieSt 

und daB der ringförmige Bereich (5) des Zwischenstückes 
(8) mit dciii zweiten zylinderwandfãrmigen Bereich (2) einen 

Winkel einschlieSt, der k].einer als 90' ist." 

Das Kennzeichen des vom g].eichen Oberbegriff ausgehenden 

unabhángigen Anspruchs 2 lautet: 

"... dadurch gekennzeichnet, 

daB sich an den zweiten zylinderwandfôrmigen Bereich (2) 

des Zwischenstückes (8) ein mit dciii Keramikrohr (7) 

stirnseitig hart verlôteter Lôtf].ansch (1) anschlieSt 

und daB sich zwischen dciii ersten zylinderwandfórmigen 

Bereich (4) und dem verformbaren ringfôrmigen Bereich (3) 

ein stetig gekrummter Ubergangsbereich (6) befindet, der 

sich etwa über die Hálfte des Abstandes zwischen dciii 

zweiten zylinderwandformigen Bereich (2) und dciii ersten 

zy].inderwandfôrmigen Bereich (4) erstreckt." 

p 
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VII. Zur Begründung ihrer Beschwerde beruft sich die 
patentinhaberin 1111 wesentlichen darauf, daB durch die 
kennzeichnendefl Nerkmale der beiden unabhängigen Ansprüche 
gegenüber dem deiu Oberbegriff zugrundeliegenden Stand der 
Technik (Dokuinent D2) zwei vorteilhafte Wirkungen erreicht 
würden: 

- Der spezielle, stirnseitig mit dem Keramikrohr verlötete 
Lötflansch führe in Verbindung mit dem zweiten zylinder- 
wandfärmigen Bereich des Zwischenstücks zu einer 
Entkopplung des durch die Hartlotung versprödeten 
Bereiches am Lötflansch vom ringföriuigen Bereich, der 
mechanischen Verforinungen unterworfen ist. Diese 
Entkopplung sei dadurch gegeben, daB der zylinderfärinige 
Teil aufgrund seiner Zylinderform und der damit 
verbundenen hohen Steifigkeit bei Biegebeanspruchungen 
oder bei Beanspruchung in axialer Richtung der 
Schaltröhre nicht nennenswert verformt wird. 

- Die spezielle Gestaltung des ringförmigen Bereiches, der 
entsprechend den beiden Ausführungsformen nicht, wie un 
Falle von D2, lediglich in einer sich radial zur 
Schaltröhrenachse erstreckenden Ebene liege, bedinge 
eine erwünschte Steifigkeit in axialer Richtung und 
ermögliche gleichzeitig die notwendige Elastizitãt 
gegenuber Bewegurigen des Gehãuses aufgrund seitlicher 
Kontaktbewegungen. Dadurch werde die Zerstärung des 
Gehãuses durch mechanische Krãfte bei sehr hohen 
Einschaltstromwerten verhindert bzw. die xnechanische 
Lebensdauer der Vakuuinschaltrôhre bis zu einem Verlust 
der Dichtigkeit erhöht. 

Bezüglich des in der AEG-Werkzeichnung dargesteliten und 
die wesentlichen kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 2 
aufweisenden Ubergangsringes macht die Beschwerdeführerin 
geltend, daB dieser an einer anderen Stelle des 
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Vakuuinschalters vorgesehen sei, namlich nicht zwischen dern 

Festkontakt und dern Keramikrohr, sondern zwischen dem 

Keramikrohr und dern zentralen Metallzylinder des Geháuses. 

Dementsprechend seien auch die Verbiridungsstel].en anders, 

insbesondere nicht im Sinne der Erzielung einer besonderen 

Elastiz itãt, vorgesehen. 

Einzelne Mer)Qnale seien zuar auch aus den weiteren 
Entgegenha].tungen entnehmbar, z. B. neben der Verbindung 

zvischen Kerainikrohr und Zwischenstück lãngs einer 
zylindrischen Flãche auch die stirnseitige Verbindung 

lángs einer Radialflãche (vgl. insbesondere D4). Jedoch 
sei die Zusaminenführung derartiger bekannter Varianten im 

Sinne der vorliegenden Ansprüche den Dokumenten nicht zu 

entnehmen. 

VIII. Demgegenüber vertritt die Beschwerdegegnerin die 
Auffassung, daB sich die kennzeichnenden Abwandlungen des 

Zwischenstücks gegenüber dem Zwischenstück nach D2 nur im 
Rahinen der nicht erfinderischen Anwendung der aus den 

weiteren Entgegenhaltungen bekannten Konstruktionen 

ergâben. Auch die bekannten Zwischenstücke kônnten ohne 

weiteres so dimensioniert werden, daB sie die gewunschte 

Elastizitát gegenüber den mechanischen Beanspruchungen 

aufweisen. Wenn die Patentinhaberin besondere Vorteile 

hinsichtlich der Elastizitàt des Zwischenstückes geltend 

machen môchte, so wáren dazu noch weitere Angaben, z. B. 

hinsichtlich des Materials un der Materialdicke ebenso 

bedeutsain gewesen, wie die Angaben bezüglich der 

Formgebung und der Verlôtung. Insoweit mangele es dann 

aber dem nachgesuchten Patent an einer klaren, technisch 

nachvollziehbaren Lehre. Die Verbindung eines Flansches 

des Zwischenstückes mit der Stirnseite des Keramikrohres 

gemá6 dem ersten kennzeichnenden Mer)anal beider 

Patentansprüche wird von der Beschwerdegegnerin unter 

00089 



7 	 T 525/89 

Hinweis auf vier der genannten Dokuinente (D3 bis D6) ais 
für den Fachmann geiàufige MaBnahine angesehen. 

In den Abweichungen des ringforinigen Bereiches des 
Zwischenstückes von der radialen Ebene geinäB den zweiten 
kennzeichnenden Merkinalen der beiden Patentansprüche sieht 
die Beschwdrdegegnerin riur eine Anwendung der aus den 
Dokumenten Dl. (Figur 6) und D4 (metaliische Dichtungs-
glieder 54 und 64) bekannten Wellungen der Zwischenstücke 
beim Ubergang zwischen der Keramik und weiteren 
Gehàusete lien. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde ist zuiãssig. 

Die im Beschwerdeverfahren vorgelegten unabhängigen 
Ansprüche 1 und 2 ergeben sich aus einer Zusaminenfassung 
von Merkmalen der erteilten Ansprüche 1, 3 und 4 bzw. der 
Ansprüche 1, 4 und 5. 

Einwãnde im Hinbiick auf Artikel 123 (2) und (3) liegen 
damit nicht vor. 

Neuheit 

A].ie mi Verfahren genannten Dokumente Dl bis D6 betreffen 
Vakuumschaltröhren mit einem festen, von einem Stehbolzen 
getragenen Kontakt sowie mit einem axial beweglichen 
Kontakt, der über einen Faitenbalg mit dein Gehãuse der 
Vakuuinschaltróhre vakuumdicht verbunden ist. Der 
Stehbolzen ist normalerweise mechanisch und vakuumdicht 
mit einem Keramikrohr als Teil des Gehãuses verbunden und 
trãgt das gesamte Gehäuse über das Keramikrohr (lediglich 
D4 zeigt eine abweichende Konstruktion, bei der das 
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Gehãuse auf der Seite des beweglichen Kontaktes von einer 

Halterungsplatte über ein Keramikrohr getragen ist). 

Hinsichtlich der weiteren MerJiale der Geháusehalterung 

durch den Stehbolzen kommt den Vakuumschaltrôhren gemãB 

den beiden unabhãngigen Ansprüchen das Dokuinent D2 am 
náchsten. Dort ist der Stehbolzen (member 11 and terminal 

member 22) über einen Geháusering (flanged sleeve 13) und 

em (seiner Konstruktion nach) elastisch verformbares 

Zwischenstück (collar 5) mit dem Keramikrohr (porcelain 

bushing 1) verbunden. 

Dieses Zwischenstück 5 weist im Ansch].uB an einen ersten 

zylinderwandfârmigen Bereich, der mit dea Gehãusering 13 

vakuuindicht verbunden ist (durch Hartlôtung, vgl. Seite 2, 

Zeilen 100 bis 105; eine Verschwei8ung an dieser Stelle 

ist nur als águivalente MaBnahme anzusehen, vgl. auch 

Fig. 4 und Seite 3, Zeilen 20 bis 25), einen in axialer 

Richtung elastisch leicht verforinbaren ringförmigen 

Bereich auf, an den sich ein zweiter zylinderwandfôrmiger 

Bereich (flange 6) anschlie8t. 

Auch wenn die Frage der Elastizität in D2 nicht 

ausdrücklich behandelt ist, so ergibt sich aus der 

gezeigten Konstruktion, daB bei Làngs- und Biege-

beanspruchungen des Gehãuses, vie sic beim Schaltvorgang 

zwangslãufig auftreten, nur der ringfôrmige Bereich des 

Zwischenstücks verformt wird. Die Ubrigen Bereiche sind 

gegenUber diesen Beanspruchungen, die sich in Form von 

schwingungen des Geháuses auswirken kônnen, steif wegen 

ihrer zylindrischen Form und wegen ihrer Verbindung mit 

dem Gehãusering bzw. mit dea Keramikrohr. 

Wãhrend nach D2 der zweite zylinderwandformige Bereich des 

Zwischenstücks mit dem Keramikrohr am AuBenumfang 

hermetisch dicht verbunden ist, schlieSt sich gemäB dem 
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ersten kennzeichnenden Merkinal der beiden Patentansprüche 
an den zweiten zylinderwandförinigen Bereich noch em 
Flansch an, und die Verbindung mit dein Keramikrohr durch 
Hartlötung erfolgt nunmehr stirnseitig. 

liii weiteren Unterschied gegenüber D2 sind in den zweiten 
-kennze-ichnendenMerkmaiender beidepaténtanspiüche 
Formen des ringfärinigen Bereiches spezifiziert, die von 
der in D2 gezeigten glatten ebenen Form durch eine Neigung 
bzw. Krüxnxnung der Fläche abweichen. 

Die Gegenstãnde der unabhàngigen Ansprüche 1 und 2 sind 
mithin gegenüber dem am nächsten koinmenden Stand der 
Technik geniãB D2 neu. 

4. 	Erfinderische Tãtigkeit 

Als den vorstehend genannten Unterschieden der 
beanspruchten Vakuuinschaltróhren gegenuber dem am nächsten 
koinmenden Stand der Technik (D2) zu Grunde liegende 
objektive Aufgabe kann arigegeben werden, einerseits die 
hartgelötete Verbindung des Zwischenringes mit dem 
Keramikrohr zu verbessern (vgl. Patentschrift, Spalte 2, 
Zeilen 3 bis 6) und andererseits das Zwischenstück 
bezüglich der Aufnahine axialer Krãfte, wie sie durch das 
Vakuuin bedingt sind, zu versteifen (vgl. Patentschrift, 
Spalte 2, Zeilen 41 bis 46). 

Beide Aufgabenteile liegen im Rabmen dessen, was der 
Fachmann bei der Konstruktion eines Vakuumschalters 
zwangslãufig berucksichtigen muB. Von der Aufgabenstellung 
her liegt deshaib kein Beitrag zu einer erfinderischen 
Tãtigkeit vor. 

Aber auch die zur Lôsung der beiden Aufgabenteile 
angewendeten Konstruktionsprinzipien gehören schon zum 
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Stand der Technik und können daher eine erfinderische 
Tãtigkeit nicht begründen. 

So ist die stirnseitige Verbindung eines Zwischenstück-

flansches mit dem Keramikrohr bei Vakuumschaltröhren 

absolut geláufig vie die verschiedenen in den Dokuenten 

D3 bis D6 dargesteliten Ausführungsformen zeigen. Dabei 

gehôrt die Hartlôtung zu den gebrãuchlichen Verbindungs-

verfahren (D3: Spalte 3, Zeilen 17 bis 22, 41 bis 47 und 

58 bis 61; D6: Spalte 3, Zeilen 54 bis 64). Zu den stirn-

seitig hergesteliten Verbindungen gehoren auch durchaus 

Ausführungsformen, bei denen sich der keramikseitige 

Flansch des Zwischenstückes an einen zylinderwandfórmigen 

Bereich des Zwischenstückes anschlieSt (D3, Teile 8/9 bzw. 

23/26; D4, Fig. 1 Teil 76 und Fig. 3, Teile 84 und 86). 
Die relative Steifigkeit der Zylinderform gehört zua 

Grundwissen eines Konstrukteurs, und es kann deshaib auch 
kein erfinderischer Schritt darin gesehen werden, daB 

durch einfache Anwendung eines solcheri zylindrischen Teils 

der unmittelbar an die Hartlótung angrenzende Bereich von 

stärkeren elastischen Verformungen freigehalten wird (vgl. 

auch in D6, Fig. 1, die Formgebung der AbschluBkappe 26 

und Figur 2). 

Die Darstellungen der bekannten Zwischenstücke zwischen 

Stehbolzen und Kerainikrohr in den Dokumenten Dl (Figuren 4 

und 6), D2, D4, aber auch D5 und D6 lassen aufgrund der 

Materialstãrken und der Formgebung im Vergleich zu den 

ubrigen Abmessungen erkennen, daB sie die Funktion 

erfüllen, die Lãngs- und Biegebeanspruchungen des Gehãuses 

in gewissem Rahmen elastisch nachzugeben. Insbesondere 

seitliche Biegebeanspruchungen sind aufgrund der hohen 

Schaltdrücke, der notwendigen schnellen Schaitbewegungen 

und der groBen Stromkrãfte zvangsläufig zu erwarten. Es 

gehôrt dabei aber auch zum nachgewiesenen Stand der 

Technik, gemãB der Ausgestaltung nach dem zveiten Merkinal 
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des vorliegenden Anspruchs 1 den elastischen ringfäriuigen 

Bereich des Zwischenstückes nicht eben (wie un Falle von 

D2) sondern so auszuführen, daS er mit der Mittelachse der 

Vakuumnschalträhre einen Winkel einschlieSt, der kleiner 

als 900  ist. (D4, Fig. 1: Teil 54; DB und D6). Ebenso 

gehärt es zum zitierten Stand der Technik, daB in 

Entspechtthq ii den zweiten knnzeichnenden Merkmalen des 

Anspruchs 2 der ringförmnige Bereich einen gekrümiunten 

Ubergangsbereich aufweist, der sich etwa über die Hälfte 

des ringfärmnigen Bereiches erstreckt (D4, Figur 1: 

Teil 64). 

In den Dokumenten finden sich zwar keine detaillierten 

Angaben über die spezielle Wirkung der genannten 

Formgebungen des ringfórmnigen Bereiches. Es ergibt sich 

aber aus der unmittelbaren Anschauung, daB gegenüber einem 

in einer radialen Ebene liegenden flachen ringförmigen 

Bereich (wie in D2) eine Erhöhung der axialen Steifigkeit 

erreicht wird, wenn die in den weiteren Dokumnenten 

dargesteliten Wellungen des Bereiches schon kleinen 

axialen Verformnungen nicht nur Biegespannungen sondern 

auch Zug- bzw. Druckspannungen entgegensetzen. 

Die in den beiden Patentansprüchen gekennzeichneten 

Ausgestaltungen der ihren Gegenstanden am náchsten 

komnmenden Vakuumnschaltrôhre (D2) erschöpfen sich mithin in 

konstruktiven MaBnahmen, die auf demu gleichen technischen 

Gebiet, nãmlich dem der Vakuumnschaltróhren, schon gelâufig 

sind (D4 bis D6). 

5. 	Die unabhãngigen Patentansprüche 1 und 2 kännen daher 

mangels einer ihren Gegenständen zugrundeliegenden 

erfinderischen Tãtigkeit nicht aufrechterhalten werden. 
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Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

Die Geschãftsstellenbeaintin: 	Der Vorsitzende: 

M. Kiehi 
	

R. E. Persson 
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